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Beschluss des Vorstands zu Fristverlängerungen für Akkreditierungen nach altem 

Recht  
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Den Akkreditierungsrat erreichen derzeit verstärkt Hinweise, dass Programmakkreditierungen 

nach neuem Recht nicht mehr rechtzeitig vor Ende der Akkreditierungsfrist abgeschlossen 

werden können.  

Dies ist durch zwei Gründe bedingt: Zum einen ist die Möglichkeit für die Agenturen, eine 

vorläufige Akkreditierung für Studiengänge gemäß 3.3.1 der „Regeln für die Akkreditierung 

von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ i.d.F. vom 20.02.2013 auszusprechen, 

im aktuellen Regelwerk nicht mehr enthalten. In der neuen Rechtsgrundlage heißt es, dass 

die Hochschulen dafür zuständig sind, vor Ablauf des Geltungszeitraums der Akkreditierung 

eine unmittelbar anschließende Akkreditierung einzuleiten (§ 26 Abs. 2 Satz 2). 

Zum anderen etablieren sich die Verfahrensabläufe für Reakkreditierungen nach neuem Recht 

erst allmählich. Unter anderem kommt es durch die sogenannte „Mängelbeseitigungsschleife“ 

bei den Agenturen, durch die die vom Akkreditierungsrat auszusprechenden Auflagen redu-

ziert werden sollen, zu veränderten Arbeitsabläufen.  

Aktuell besteht daher vielerorts die Sorge, Reakkreditierungen von Studiengängen, deren Ak-

kreditierung zum 31.08./30.09.2019 ausläuft, nicht mehr rechtzeitig abschließen zu können. 

Mit einem Rundschreiben vom 30.01.2018 hat der Vorsitzende der Stiftung die Agenturen be-

reits über Fristverlängerungsoptionen nach neuer und bisheriger Rechtslage informiert. Dem-

gemäß ist als Ausnahmefall vorgesehen, eine Verlängerung der Akkreditierungsfrist auf An-

trag einer Agentur nach altem Recht auszusprechen. Davon kann eine Hochschule z.B. Ge-

brauch machen, wenn sie in der Erwartung der Weitergeltung der Ziff. 3.3.1. im alten Recht 

auf das Inkrafttreten der neuen Rechtsgrundlage gewartet hat und dadurch nicht mehr in der 

Lage ist, ein Reakkreditierungsverfahren rechtzeitig vor Auslaufen der Akkreditierungsfrist ab-

zuschließen. Diese Möglichkeit war zunächst für Akkreditierungen intendiert, die im Jahr 2018 

auslaufen. 

Um allerdings sämtliche Akkreditierungslücken in der Übergangsphase zum neuen Recht zu 

vermeiden, beschließt der Vorstand, diese Verlängerungsoption nach altem Recht auch für 
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Studiengänge, deren Akkreditierungsfristen zum 31.08/30.09.2019 auslaufen, zu eröffnen. 

Eine solche Verlängerung kann in der Regel um ein Semester bzw. um maximal ein Jahr aus-

gesprochen werden.  

Der Antrag ist in bekannter Weise über die zuständige Agentur zu stellen. Aus ihm sollte her-

vorgehen, aus welchen Gründen eine Akkreditierung nicht rechtzeitig innerhalb der ursprüng-

lichen Frist erfolgen kann. Wird eine Verlängerung um ein Jahr (statt um ein Semester) bean-

tragt, ist die Notwendigkeit besonders darzulegen. 

 


